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Zu Punkt 1: Mit dem Schweizerischen Strafgesetzbuch (StGB; SR 311.0) und der 

Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO; SR 312.0) ist das massgebende Recht 

soweit für die vorliegende Fragestellung relevant auf Bundesebene geregelt. Kanto-

nale gesetzliche Regelungen, die dem widersprechen, sind unzulässig. Gemäss Bun-

desrat reichen die Instrumente, welche die StPO vorsieht, aus, um Straftaten rasch 

und effizient zu beurteilen. Die langjährige Praxis zeige, dass insbesondere im Rah-

men des Strafbefehlsverfahrens (Art. 352 ff. StPO) durchaus ein eigentliches 

"Schnellverfahren" durchgeführt und innert kürzester Zeit ein Strafbefehl erlassen 

werden kann (vgl. Antwort des Bundesrats vom 14. August 2019 zur Motion 19.3433: 

Nationalrat Jean-Luc Addor: Schaffung von Schnellgerichten in der Schweiz). Ge-

mäss Bundesrat besteht im Bundesrecht kein Handlungsbedarf, was der Nationalrat 

am 9. Dezember 2020 bezüglich der Motion Addor bestätigt hat. 

Zu Punkt 2: Den bestehenden gesetzlichen Rahmen nützen die kantonalen Behör-

den aus, wobei die rechtsstaatlichen und strafprozessualen Standards gewährt wer-

den müssen. Die Staatsanwaltschaft ist bestrebt, die im vorliegenden Auftrag er-

wähnten Fälle zügig zu behandeln. Sie bringt die verzeigten Fälle nach Möglichkeit 

zum Abschluss, selbst wenn bekannt ist, dass gegen die betreffende Person noch 

weitere Fälle pendent sind. Die Verfahren können damit schneller erledigt und die 

betreffenden Personen rascher in den Strafvollzug versetzt werden, sofern eine (un-

bedingte) Freiheitsstrafe zu fällen ist. Bei Fällen, die nicht mittels Strafbefehl erledigt 

werden können, kann in zeitlicher Hinsicht aufgrund von rechtsstaatlichen Vorgaben 

nur beschränkt Einfluss genommen werden. 

Zu Punkt 3: Die Untersuchungshaft wird immer geprüft und wenn immer möglich be-

antragt, um weitere Delikte zu verhindern und die Personen von der Strasse zu ho-

len. Die Anforderungen an den in diesen Fällen wesentlichen Haftgrund der Wieder-

holungsgefahr sind hoch. Selbst mehrere Dutzend Vermögensdelikte, und selbst 

wenn der Deliktsbetrag hoch ist und auch Sachbeschädigungen oder Hausfriedens-

brüche dazu kommen, reichen nach den bundesrechtlichen Vorgaben und der dazu 

ergangenen Rechtsprechung i.d.R. nicht aus für die Genehmigung der Untersu-

chungshaft. Beim vorzeitigen Strafvollzug ist neben dem Tatverdacht ein besonderer 
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Haftgrund und das Einverständnis bzw. der Antrag der beschuldigten Person erfor-

derlich. In einigen Fällen ist es damit gelungen, die Personen für eine gewisse Zeit 

von der "Gasse" fern zu halten. 

Zu Punkt 4: Für eigentliche "Schnellverfahren" müssen der Sachverhalt einfach und 

die Beweislage eindeutig sein. Bestehen bereits Vorstrafen, was oft der Fall ist, kann 

nicht mehr von einem einfachen Sachverhalt gesprochen werden. Weil die Strafe 

vom Vorleben abhängt, müssen entsprechende Abklärungen getätigt werden. Offene 

Verfahren in anderen Kantonen schliessen solche Verfahren oft aus, weil zuerst der 

Gerichtsstand geklärt werden muss. Für Ladendiebstähle und gewisse Fälle aus dem 

Betäubungsmittelbereich werden sogenannte Kompaktrapporte erstellt, die i.d.R. be-

reits heute schnell zu einer Verurteilung führen. Jedoch führt eine Verurteilung nicht 

automatisch und unmittelbar zum Strafvollzug. 

Zu Punkt 5: Die Stadtpolizei Chur und die Kantonspolizei haben ab August 2023 ihre 

Präsenz und Kontrolltätigkeit im und um den Stadtpark nochmals erhöht. Verstärkte 

Kontrollen können jedoch zu einer Verlagerung und/oder Zersplitterung der Szene 

führen, was wiederum mit negativen Effekten verbunden sein kann. Zudem bedingt 

die Kräftekonzentration der Polizei einen Verzicht auf andere Tätigkeiten. Mittel- und 

längerfristig ist dies mit dem jetzigen Personalbestand aller beteiligten Strafverfol-

gungsbehörden nicht zu leisten. Das gesellschaftliche Grundproblem von Suchter-

krankungen mit allen Folgeerscheinungen kann durch Repression allein nicht gelöst 

werden. Zielführender wäre die Konzentration von Personal und Ressourcen in Prä-

vention und die Massnahmen, die derzeit vom Kanton und der Stadt Chur gemein-

sam aufgegleist werden (z.B. Kontakt- und Anlaufstelle, Konsumraum usw.) Wir ver-

weisen diesbezüglich auch auf die Antwort der Regierung zur Fraktionsanfrage SVP 

betreffend Beschaffungskriminalität Region Chur vom 25. April 2023 (Prot. 

Nr. 367/2023). Repression kann nur ein Teilaspekt zur Lösung der Beschaffungskri-

minalität sein. Die Situation kann nur durch gesamtheitliche Massnahmen verbessert 

werden.  

Aufgrund dieser Ausführungen beantragt die Regierung dem Grossen Rat, den vor-

liegenden Auftrag wie folgt abzuändern: 

Die Regierung wird beauftragt, a) die notwendigen Massnahmen zu prüfen und um-

zusetzen, welche die Säule "Repression" der Viersäulenstrategie Drogenpolitik dau-

erhaft stärken, b) bei Bedarf die dafür zusätzlich notwendigen personellen Ressour-

cen zu beantragen, c) ohne aber insgesamt die Säulen Prävention, Therapie und 

Schadensminderung zu schwächen. 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

  

 Peter Peyer  Daniel Spadin 

 
 


